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Kongregation für die Glaubenslehre: 
Schreiben an die Bischöfe der katholischen Kirche 
über einige Aspekte der Kirche als Communio 

Einleitung 

1. Der Begriff Communio - Gemeinschaft - (koinonia), 

dem schon in den Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils 

eine erhebliche Bedeutung zukommt,' bringt den tiefen Kern 

des Geheimnisses der Kirche sehr gut zum Ausdruck und 

vermag zweifelsohne eine Schlüsselrolle im Bemühen um 

eine erneuerte katholische Ekklesiologie zu spielen." In der 

Tat ist die tiefere Erschließung der mit der Aussage „die Kir¬ 

che ist Communio“ gemeinten Wirklichkeit eine besonders 
wichtige Aufgabe. Hier öffnet sich der theologischen Re¬ 

flexion über das Geheimnis der Kirche, die ihrem Wesen 
nach immer neuer und tieferer Erforschung zugänglich ist," 

ein weiter Raum. Nun werden jedoch im Bereich der Ekklesio¬ 

logie manchmal Auffassungen vertreten, deren Verständnis der 
Kirche als Communio-Geheimnis offensichtlich zu kurz greift: 

hauptsächlich weil sie einerseits eine sachgerechte Integration 

des Communio-Begn{(s mit den Begriffen vom Volk Gottes 

und vom Leib Christi vermissen lassen und andererseits der 

Beziehung zwischen der Kirche als Communio und der Kirche 

als Sakrament nicht das ihr gebührende Gewicht beimessen. 

2. Da die verschiedenen Aspekte der als Communio bzw. 

Gemeinschaft verstandenen Kirche für die Glaubenslehre, 

die Pastoral und die Ökumene von nicht geringer Tragweite 

sind, hat die Kongregation für die Glaubenslehre es für an¬ 

gebracht erachtet, mit dem vorliegenden Schreiben einige 

grundlegende Lehrelemente, die als notwendig festzuhal¬ 

tende Bezugspunkte - auch im erwünschten Prozeß der 

theologischen Vertiefung - gelten müssen, kurz in Erinne¬ 

rung zu bringen und wo nötig zu verdeutlichen. 

I. Die Kirche, Geheimnis der Gemeinschaft 

3. Der Begriff Communio bzw. Gemeinschaft findet sich 

im „Herzen der Selbsterkenntnis der Kirche“" und bezeich¬ 

net das Geheimnis der persönlichen Vereinigung jedes Men¬ 

schen mit der göttlichen Dreifaltigkeit und mit den anderen 

Menschen, die im Glauben ihren Ursprung hat" und auf die 

eschatologische Erfüllung in der himmlischen Kirche ausge¬ 

richtet ist, welche aber gleichwohl schon in der Kirche auf 

Erden ihre anfängliche und vorläufige Verwirklichung 

findet." 

Soll der Begriff Communio, der nicht eindeutig ist, als ek- 

klesiologischer Interpretationsschlüssel dienen können, muß 

er innerhalb der biblischen Lehre und der patristischen Tra¬ 

dition verstanden werden, wo die Gemeinschaft immer eine 

zweifache Dimension umfaßt: die vertikale (Gemeinschaft 

mit Gott) und die horizontale (Gemeinschaft der Menschen). 

Es ist deshalb für die christliche Sicht der Communio we¬ 

sentlich, sie vor allem als Geschenk Gottes anzuerkennen, 

als Frucht der göttlichen Initiative, die sich im Ostergeheim¬ 

nis vollendet: die neue Beziehung zwischen Mensch und 

Gott, die in Christus grundgelegt ist und in den Sakramenten 

mitgeteilt wird, weitet sich dann auch aus in eine neue Bezie¬ 
hung der Menschen zueinander. Folglich muß der Begriff 

der Communio imstande sein, auch die sakramentale Gestalt 

der Kirche, solange „wir fern vom Herrn in der Fremde le¬ 
ben“," zum Ausdruck zu bringen, sowie die besondere Ein¬ 

heit, die die Gläubigen zu Gliedern desselben Leibes, des 

mystischen Leibes Christi, macht,* zu einer organisch struk¬ 

turierten Gemeinschaft,’ zu „einem in der Einheit des Va¬ 

ters, des Sohnes und des Heiligen Geistes versammelten 

Volk“,'" das auch mit den zur sichtbaren und sozialen Verei¬ 

nigung geeigneten Mitteln ausgestattet ist." 

4. Die kirchliche Gemeinschaft ist zugleich unsichtbar und 

sichtbar. In ihrer unsichtbaren Wirklichkeit ist sie Gemein¬ 

schaft jedes Menschen mit dem Vater durch Christus im Hei¬ 

ligen Geist sowie mit den anderen Menschen in der gemein¬ 

samen Teilnahme an der göttlichen Natur,'" am Leiden Chri¬ 

sti,'" an demselben Glauben,'" an demselben Geist.'" In der 

Kirche auf Erden besteht eine innige Beziehung zwischen 

dieser unsichtbaren Gemeinschaft und der sichtbaren Ge¬ 

meinschaft in der Lehre der Apostel, in den Sakramenten 
und in der hierarchischen Ordnung. Durch diese göttlichen 

Gaben von gut sichtbarer Wirklichkeit nimmt Christus in 

der Geschichte auf verschiedene Weise sein prophetisches, 

priesterliches und königliches Amt zum Heil der Menschen 
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wahr.'‘ Diese Beziehung zwischen den unsichtbaren Elemen¬ 

ten und den sichtbaren Elementen der kirchlichen Gemein¬ 

schaft ist für die Kirche als Sakrament des Heils konstitutiv. 

Aus dieser Sakramentalität ergibt sich, daß die Kirche 

nicht in sich selbst geschlossen, sondern fortwährend für die 

missionarische und ökumenische Dynamik offen ist, da sie ja 
in die Welt gesandt ist, um das Geheimnis der Gemeinschaft, 

das sie konstituiert, zu verkünden und zu bezeugen, zu ver¬ 

gegenwärtigen und zu verbreiten: alle und alles in Christus 

zu vereinen," allen „untrennbares Sakrament der Einheit“'® 

zu sein. 

5. Die kirchliche Gemeinschaft, in die jeder durch den 

Glauben und die Taufe aufgenommen wird,” hat ihre Wurzel 

und ihre Mitte in der heiligen Eucharistie. In der Tat ist die 

Taufe Eingliederung in einen Leib, der durch den auferstan¬ 

denen Herrn vermittels der Eucharistie auferbaut und belebt 

wird, dergestalt, daß dieser Leib wahrhaft Leib Christi ge¬ 

nannt werden kann. Die Eucharistie ist die Quelle und 

schöpferische Kraft, aus der die Gemeinschaft der Glieder 

der Kirche hervorgeht, gerade weil sie ein jedes von ihnen 

mit Christus selbst eint: „Beim Brechen des eucharistischen 

Brotes erhalten wir wirklich Anteil am Leib des Herrn und 

werden zur Gemeinschaft mit ihm und untereinander erho¬ 

ben. ,Ein Brot ist es. Darum sind wir viele ein Leib; denn wir 

alle haben teil an dem einen Brot' {1 Kor 10,17)“.“ 

Die paulinische Formel Kirche ist Leib Christi sagt also 

aus, daß die Eucharistie, in der der Herr uns seinen Leib gibt 

und uns zu einem Leib macht," der immerwährende Entste¬ 

hungsort der Kirche ist; in ihr ist sie am dichtesten sie selbst 

- an allen Orten und doch nur eine, wie Christus selbst nur 

einer ist. 

6. Die Kirche ist Gemeinschaft der Heiligen nach dem 

überlieferten Ausdruck, der sich seit Ende des vierten Jahr¬ 

hunderts in den lateinischen Fassungen des Apostolischen 

Glaubensbekenntnisses findet.“ Die gemeinsame sichtbare 

Teilhabe an den Heilsgütern (den heiligen Dingen), insbe¬ 

sondere der Eucharistie, ist Wurzel der unsichtbaren Ge¬ 

meinschaft der teilhabenden Gläubigen untereinander (der 

Heiligen). Diese Gemeinschaft bringt eine geistliche Solida¬ 

rität der Glieder der Kirche mit sich, insofern sie Glieder ein 

und desselben Leibes sind,“ und zielt auf deren wirksame 

und tätige Vereinigung in der Liebe, so daß sie „ein Herz 

und eine Seele““ werden. Die Communio strebt auch nach 

der Vereinigung im Gebet,“ das allen durch ein und densel¬ 

ben Geist eingegeben wird,“ nämlich den Heiligen Geist, 

„der die ganze Kirche erfüllt und eint“.“ 

Diese Gemeinschaft verbindet in ihrer unsichtbaren Wirk¬ 

lichkeit nicht nur die Glieder der auf Erden pilgernden Kir¬ 

che untereinander, sondern auch diese mit all jenen, die in der 

Gnade des Herrn aus dieser Welt geschieden sind und nun 

der himmlischen Kirche angehören oder nach vollendeter 

Läuterung zu ihr gelangen werden.“ Das bedeutet unter an¬ 

derem, daß zwischen der auf Erden pilgernden Kirche und 

der himmlischen Kirche in der heilsgeschichtlichen Sendung 

eine wechselseitige Beziehung besteht. Daraus folgt wie¬ 

derum, daß nach der Fürsprache Ghristi zugunsten seiner 

GliedeF’ auch jene der Heiligen und in hervorragender Weise 

der seligen Jungfrau Maria ekklesiologisch ins Gewicht fällt.” 

Das Wesen der in der Frömmigkeit des christlichen Volkes so 

verwurzelten Heiligenverehrung entspricht deshalb durchaus 

der tiefen Wirklichkeit der Kirche als Geheimnis der Ge¬ 

meinschaft. 

II. Gesamtkirche und Teilkirchen 

7. Die Kirche Christi, die wir im Glaubensbekenntnis als 

die eine, heilige, katholische und apostolische bekennen, ist 

die Gesamtkirche, das heißt die universale Gemeinschaft der 

Jünger des Herrn," die gegenwärtig und wirksam wird in der 

konkreten Besonderheit und Verschiedenheit der Personen, 

Gruppen, Zeiten und Orte. Unter diesen vielfältigen kon¬ 

kreten Ausdrucksfornen der Heilsgegenwart der einzigen 

Kirche Christi finden sich seit der apostolischen Zeit jene, die 

in sich selbst Kirchen sind,“ da in ihnen, unbeschadet ihrer 

Besonderheit, die universale Kirche mit allen ihren Wesens¬ 

elementen gegenwärtig wird.“ Diese sind darum „nach dem 

Bild der Gesamtkirche““ gestaltet, und jede von ihnen ist 

„ein Teil des Gottesvolkes, der dem Bischof in Zusammenar¬ 

beit mit dem Presbyterium zu weiden anvertraut wird“.“ 

8. Die Gesamtkirche ist demnach der Leib der Kirchen.^'" 

Darum kann der Begriff der Communio analog auch auf die 

Vereinigung der Teilkirchen angewandt und die Gesamtkir¬ 

che als eine Gemeinschaft von Kirchen verstanden werden. 

Manchmal aber wird die Idee „Gemeinschaft von Teilkir¬ 

chen“ so gebraucht, daß dabei die Vorstellung von der Ein¬ 

heit der Kirche in ihrer sichtbaren und institutionellen Ge¬ 

stalt abgeschwächt wird, bis hin zu der Behauptung, jede 

Teilkirche sei ein in sich vollständiges Subjekt und die Ge¬ 

samtkirche das Ergebnis der gegenseitigen Anerkennung der 

Teilkirchen. In dieser einseitigen ekklesiologischen Sicht 

schrumpft nicht nur der Begriff der Gesamtkirche, sondern 

auch der der Teilkirche: Hier wird ein unzureichendes Ver¬ 

ständnis des Communio-Begriffs deutlich. Schon die Ge¬ 
schichte zeigt, daß, wo eine Teilkirche nach Selbstgenügsam¬ 

keit strebte und dabei ihre reale Gemeinschaft mit der uni¬ 

versalen Kirche und deren lebendigem und sichtbarem Zen¬ 

trum schwächte, sie auch an ihrer inneren Einheit Schaden 

genommen hat und dazu in Gefahr geraten ist, der eigenen 

Freiheit verlustig zu gehen gegenüber den verschiedensten 

Mächten, die sie sich dienstbar machen oder sie ausbeuten 

wollten." 

9. Um den wahren Sinn des analogen Gebrauchs des Wor¬ 

tes Communio zur Bezeichnung der Gesamtheit der Teilkir¬ 

chen zu verstehen, muß vor allem klar gesehen werden, daß 

diese als „Teile der einen Kirche Christi““ in einer besonde¬ 

ren Beziehung „gegenseitiger Innerlichkeit““ zum Ganzen, 
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das heißt zur universalen Kirche, stehen, weil in jeder Teil¬ 

kirche „die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche 

Christi wahrhaft gegenwärtig ist und wirkt“.“ Daher „kann 

die Gesamtkirche nicht als die Summe der Teilkirchen aufge¬ 

faßt werden und ebensowenig als Zusammenschluß von Teil¬ 

kirchen“Sie ist nicht das „Ergebnis“ von deren Gemein¬ 

schaft; sie ist vielmehr im Eigentlichen ihres Geheimnisses 

eine jeder einzelnen Teilkirche ontologisch und zeitlich vor¬ 

ausliegende Wirklichkeit. 

In der Tat geht nach den Vätern der Kirche die eine und 

einzige Kirche in ihrem Geheimnischarakter ontologisch der 

Schöpfung voraus,“ und sie gebiert die Teilkirchen gleich¬ 

sam als Töchter; sie bringt sich in ihnen zum Ausdruck, ist 

Mutter und nicht Produkt der Teilkirchen. In der Zeit tritt 

die Kirche am Pfingsttag öffentlich in Erscheinung, und zwar 

in der Gemeinschaft der hundertzwanzig, die um Maria und 

die zwölf Apostel versammelt waren. Die Apostel waren die 

Vertreter der einzigen Kirche und die zukünftigen Gründer 

der Ortskirchen, Träger einer an die Welt gerichteten Sen¬ 

dung. Schon damals spricht die Kirche alle Sprachen.'' Aus 

ihr, die universal entstand und offenbar wurde, sind die ver¬ 

schiedenen Ortskirchen als jeweilige konkrete Verwirkli¬ 

chungen der einen und einzigen Kirche Jesu Christi her¬ 

vorgegangen. Da sie in und aus der Universalkirche gebo¬ 

ren werden, haben sie ihre Kirchlichkeit in ihr und aus ihr. 

Daher ist die Formel des Zweiten Vatikanischen Konzils: 

die Kirche in und aus den Kirchen (Ecclesia in et ex Eccle- 

siis}" untrennbar verbunden mit dieser anderen: die Kir¬ 

chen in und aus der Kirche (Ecclesiae in et ex Ecclesia)." 

Der Geheimnischarakter dieser Beziehung zwischen Ge¬ 

samtkirche und Teilkirchen, die keinen Vergleich verträgt 

mit jener zwischen dem Ganzen und den Teilen in gleich- 

weicher rein menschlichen Gruppe oder Gesellschaft, ist 

offensichtlich. 

10. Jeder Gläubige ist durch den Glauben und die Taufe 

der einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche 

eingegliedert. Der Universalkirche gehört man nicht mittel¬ 

bar an, vermittels der Zugehörigkeit zu einer Teilkirche, son¬ 

dern unmittelbar, wenn auch die Aufnahme in die Universal¬ 

kirche und das Leben in ihr sich notwendigerweise inner¬ 

halb einer Teilkirche vollziehen. Das bedeutet aus der Sicht 

der Communio-Ekklesiologie, daß die universale Gemein¬ 

schaft der Gläubigen und die Gemeinschaft der Kirchen sich 

nicht eine aus der anderen ergeben, sondern dieselbe Wirk¬ 
lichkeit darstellen, unter je verschiedenem Gesichtspunkt be¬ 

trachtet. 

Zudem steht die Zugehörigkeit zu einer Teilkirche nie im 

Widerspruch zu der Tatsache, daß in der Kirche niemand 

Fremder ist:" insbesondere bei der Eucharistiefeier befindet 

sich jeder Gläubige in seiner Kirche, in der Kirche Christi, 
unabhängig von seiner kirchenrechtlichen Zugehörigkeit 

oder Nichtzugehörigkeit zu der Diözese, Pfarrei oder son¬ 

stigen Teilgemeinschaft, innerhalb derer die Feier stattfindet. 

In diesem Sinne kann man, unbeschadet der notwendigen 

Bestimmungen rechtlicher Abhängigkeit,“ sagen: wer zu ei¬ 

ner Teilkirche gehört, gehört zu allen Kirchen, da die Zu¬ 

gehörigkeit zur Kommunion als Kirchenzugehörigkeit nie¬ 

mals nur partikular, sondern ihrem Wesen nach immer uni¬ 

versal ist.“ 

III. Gemeinschaft der Kirchen, 

Eucharistie und Episkopat 

11. Die Einheit oder Gemeinschaft der Teilkirchen in der 

Gesamtkirche ist außer in demselben Glauben und der ge¬ 

meinsamen Taufe vor allem in der Eucharistie und im Bi¬ 

schofsamt verwurzelt. Sie wurzelt in der Eucharistie, weil 

das eucharistische Opfer, wenngleich es immer in einer ein¬ 
zelnen Gemeinschaft gefeiert wird, niemals Feier nur dieser 

Gemeinde ist: Diese empfängt ja mit der eucharistischen Ge¬ 

genwart des Herrn zugleich die ganze Heilsgabe und erweist 

sich so in ihrer bleibenden sichtbaren Einzelgestalt als Abbild 

und wahre Präsenz der einen, heiligen, katholischen und 

apostolischen Kirche.“ 

Die Wiederentdeckung einer eucharistischen Ekklesiolo¬ 

gie, deren wertvolle Verdienste außer Zweifel stehen, hat je¬ 
doch manchmal zu einseitiger Betonung des Ortskirchen¬ 

prinzips geführt: Wo die Eucharistie gefeiert werde, so heißt 

es, vergegenwärtige sich das ganze Geheimnis der Kirche, 

und zwar so, daß dadurch jedes sonstige Prinzip der Einheit 

und Universalität als unwesentlich zu betrachten sei. Andere 

auf verschiedene theologische Ansätze zurückgehende Auf¬ 

fassungen neigen zu noch radikaleren Formen dieser parti- 

kularistischen Sicht der Kirche, bis hin zu der Behauptung, 

das Sich-Versammeln im Namen Jesu (vgl. Mt 18,20) bringe 

selbst Kirche hervor: Die im Namen Christi zur Gemeinde 

gewordene Versammlung trage alle Vollmachten der Kirche 

in sich, also auch diejenige der Eucharistiefeier; Kirche 

werde, wie einige sagen, „von unten“. Bei diesen und 
ähnlichen Irrtümern wird der Tatsache nicht hinrei¬ 

chend Rechnung getragen, daß es gerade die Eucharistie 

ist, die jede Selbstgenügsamkeit der Teilkirche unmög¬ 

lich macht. Denn die Einzigkeit und Unteilbarkeit des 

eucharistischen Herrenleibes schließt in sich die Einzig¬ 

keit seines mystischen Leibes, der die eine und unteil¬ 

bare Kirche ist. Aus der eucharistischen Mitte kommt 

die notwendige Offenheit jeder feiernden Gemeinde, jeder 
Teilkirche: aus dem Sich-in-die-offenen-Arme-des-Herrn- 

Ziehenlassen folgt die Eingliederung in seinen einzigen 

und unteilbaren Leib. Auch aus diesem Zusammenhang 

heraus wird deutlich, daß die Existenz des Petrusamtes, 

das das Fundament der Einheit der Bischöfe und der Uni¬ 

versalkirche ist, der eucharistischen Gestalt der Kirche zu¬ 

tiefst entspricht. 

12. Tatsächlich gründet die Einheit der Kirche auch in der 

Einheit des Episkopates.” Wie schon die Idee vom Corpus 

Ecclesiarum (Leib der Kirchen) verlangt, daß eine Kirche das 

Haupt der Kirchen ist - dies ist eben die Kirche von Rom, 
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die der „universalen Gemeinschaft der Liebe vorsteht“ so 

erfordert die Einheit des Episkopates, daß ein Bischof 

das Haupt des Corpus (Körperschaft) oder Kollegiums 

der Bischöfe ist, und dies ist der Bischof von Rom.” 

„Der Bischof von Rom ist als Nachfolger Petri das 

immerwährende, sichtbare Prinzip und Fundament“” 

für die Einheit des Episkopates sowie für die Einheit 

der ganzen Kirche. Diese Einheit der Bischöfe dauert 

fort durch die Jahrhunderte vermittels der apostolischen 

Nachfolge und ist daher auch das Fundament der Identität 

der Kirche zu jedem Zeitpunkt der Geschichte mit der Kir¬ 

che, die Christus auf Petrus und die anderen Apostel gebaut 

hat.” 

13. Der Bischof ist sichtbares Prinzip und Fundament der 

Einheit in der Teilkirche, die seinem Hirtendienst anvertraut 

ist.” Damit jedoch die Teilkirche voll Kirche sei, das heißt 

konkrete Präsenz der universalen Kirche mit allen ihren We¬ 

senselementen und somit nach dem Bild der Gesamtkirche 

gestaltet, muß in ihr als ureigenes Element die höchste Auto¬ 

rität der Kirche gegenwärtig sein: das Bischofskollegium „ge¬ 

meinsam mit seinem Haupt, dem Bischof von Rom, und nie¬ 

mals ohne dieses Haupt“.” Der Primat des Bischofs von 

Rom und das Bischofskollegium sind Wesenselemente der 

Gesamtkirche, „die sich nicht aus der Partikularität der Kir¬ 

chen ableiten“,” die aber dennoch auch jeder Teilkirche in¬ 

nerlich zu eigen sind. Daher „müssen wir das Amt des Pe¬ 

trusnachfolgers nicht nur als einen ,globalen‘ Dienst ansehen, 

der jede Teilkirche ,von außen“ erreicht, sondern als schon, 

,von innen her“ zum Wesen jeder Teilkirche gehörig“.’’^ Das 

Amt des Primats ist also vom Wesen her ausgestattet mit 

wahrer bischöflicher Gewalt - nicht nur höchster, voller und 

universaler, sondern auch unmittelbarer Gewalt - über alle, 

sowohl über die Hirten als über die übrigen Gläubigen.” Die 

Tatsache, daß das Amt des Petrusnachfolgers innerlich zum 

eigentlichen Kirchesein jeder Teilkirche gehört, ist notwen¬ 

diger Ausdruck jenes schon erwähnten Verhältnisses grund¬ 

legender gegenseitiger Innerlichkeit zwischen Gesamtkirche 

und Teilkirchen.“ 

14. Die Einheit der Eucharistie und die Einheit des Epi¬ 

skopates cum Petro et sub Petro (mit Petrus und unter Pe¬ 

trus) sind nicht unabhängig voneinander Wurzel der Einheit 

der Kirche, denn Christus hat die Eucharistie und das Bi¬ 

schofsamt als wesentlich verbundene Wirklichkeiten einge¬ 

setzt.*’* Der Episkopat ist einer, wie auch die Eucharistie eine 

ist: das eine Opfer des einen gestorbenen und auferstandenen 

Christus. Die Liturgie bringt diese Wirklichkeit auf ver¬ 

schiedene Weise zum Ausdruck, indem sie zum Beispiel 

deutlich macht, daß jede Eucharistiefeier in Einheit nicht nur 

mit dem eigenen Bischof, sondern auch mit dem Papst, mit 

der Gemeinschaft der Bischöfe, mit dem gesamten Klerus 

und mit dem ganzen Volk vollzogen wird.“ In jeder gültigen 

Eucharistiefeier kommt diese universale Gemeinschaft mit 

Petrus und mit der ganzen Kirche zum Ausdruck, oder sie 

wird objektiv verlangt, wie bei den von Rom getrennten 

christlichen Kirchen.“ 

IV. Einheit und Verschiedenheit 

in der kirchlichen Gemeinschaft 

15. „Die Universalität der Kirche bedeutet einerseits feste 

Einheit und andererseits eine Vielfalt und eine Verschiedenheit, 

die der Einheit nicht nur nicht im Weg stehen, sondern ihr im 

Gegenteil den Charakter der ,Communio‘ verleihen“.*'* Diese 

Vielfalt bezieht sich sowohl auf die Verschiedenheit der Ämter, 

Charismen, Lebens- und Apostolatsformen innerhalb jeder 

Teilkirche als auch auf die Unterschiede in den liturgischen und 

kulturellen Traditionen zwischen den einzelnen Teilkirchen.“ 

Die Förderung der Einheit, die der Verschiedenheit nicht 

hinderlich ist, sowie die Anerkennung und Förderung einer 

Vielfalt, die die Einheit nicht behindert, sondern bereichert, 

ist vorrangige Aufgabe des Bischofs von Rom für die ganze 

Kirche“ und jedes Bischofs, im Einklang mit dem allgemei¬ 

nen Kirchenrecht, innerhalb der seinem Hirtendienst anver¬ 

trauten Teilkirche.“ Aber die Verwirklichung und Bewah¬ 

rung dieser Einheit, der die differenzierte Vielfalt den Cha¬ 

rakter der Communio verleiht, ist ebenso Aufgabe aller in 

der Kirche, weil alle berufen sind, täglich an ihr zu bauen 

sowie sie zu achten, vor allem durch die Liebe, die das „Band 

der Vollkommenheit“ ist.“ 

16. Soll dieser Aspekt der kirchlichen Communio - die 

Einheit in der Verschiedenheit - vollständiger in den Blick 

kommen, so muß bedacht werden, daß es durch die apostoli¬ 

sche Autorität für besondere pastorale Aufgaben errichtete 

Institutionen und Gemeinschaften gibt. Diese gehören als 

solche zur Gesamtkirche, wiewohl ihre Mitglieder auch Mit¬ 

glieder der Teilkirchen sind, innerhalb derer sie leben und wir¬ 

ken. Diese Zugehörigkeit zu den Teilkirchen findet, der ihr ei¬ 

genen Flexibilität entsprechend," ihren Ausdruck in unter¬ 

schiedlichen Rechtsformen. Das tut der im Bischof gründen¬ 

den Einheit der Teilkirche nicht nur keinen Abbruch, sondern 

trägt dazu bei, dieser Einheit die für die Communio charakte¬ 

ristische innere Vielfalt und Verschiedenheit zu verleihen.™ 

Im Kontext der als Communio verstandenen Kirche sind 

auch die mannigfachen Institute und Gesellschaften zu se¬ 

hen, die Ausdruck der Charismen gottgeweihten Lebens und 

apostolischen Lebens sind und durch die der Heilige Geist 

den mystischen Leib Christi bereichert: Sie sind zwar nicht 

Teil der hierarchischen Struktur der Kirche, gehören aber zu 

ihrem Leben und ihrer Heiligkeit." 

Aufgrund ihres im Petrusamt verwurzelten überdiöze- 

sanen Charakters stehen alle diese kirchlichen Institutionen 

auch im Dienst an der Gemeinschaft zwischen den verschie¬ 

denen Teilkirchen. 

V. Kirchliche Gemeinschaft und Ökumenismus 

17. „Die Kirche weiß sich aus mehrfachem Grund mit je¬ 

nen verbunden, die getauft, der Ehre des Christennamens 
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teilhaft sind, den vollen Glauben aber nicht bekennen oder 

die Einheit der Gemeinschaft unter dem Nachfolger Petri 

nicht wahren“.” In den nichtkatholischen Kirchen und 

christlichen Gemeinschaften existieren in der Tat viele Ele¬ 

mente der Kirche Christi, die es erlauben, mit Freude und 

Hoffnung eine gewisse, wenn auch nicht vollkommene Ge¬ 

meinschaft anzuerkennen.” 

Diese Gemeinschaft existiert besonders mit den orthodo¬ 

xen orientalischen Kirchen, die trotz ihrer Trennung vom 

Stuhl Petri mit der katholischen Kirche durch engste Bande, 

wie die apostolische Sukzession und die gültige Eucharistie, 

verbunden bleiben und daher den Titel „Teilkirchen“ ver¬ 

dienen.” In der Tat „baut sich auf und wächst durch die Feier 

der Eucharistie des Herrn in diesen Einzelkirchen die Kirche 
Gottes“;” denn in jeder gültigen Eucharistiefeier wird die 

eine, heilige, katholische und apostolische Kirche gegen¬ 

wärtig.” 

Da aber die Gemeinschaft mit der durch den Nachfolger 
Petri repräsentierten Gesamtkirche nicht eine äußere Zutat 

zur Teilkirche ist, sondern eines ihrer inneren Wesensele¬ 

mente, so sind jene ehrwürdigen christlichen Gemeinschaften 

doch auch aufgrund ihrer derzeitigen Situation in ihrem Teil¬ 

kirchesein verwundet. Die Wunde ist allerdings noch viel 

tiefer bei den kirchlichen Gemeinschaften, die die apostoli¬ 

sche Sukzession und die gültige Eucharistie nicht bewahrt 

haben. All dies bedeutet andererseits auch für die katholi¬ 

sche Kirche, die vom Herrn berufen ist, allen „eine Herde 

und ein Hirte“” zu sein, eine Wunde, insofern es sie hin¬ 

dert, ihre Universalität in der Geschichte voll zu verwirkli¬ 

chen. 

18. Diese Situation ruft alle nachhaltig auf zum ökumeni¬ 

schen Einsatz für die volle Gemeinschaft in der Einheit der 

Kirche; jener Einheit, „die Christus seiner Kirche von An¬ 

fang an geschenkt hat, die nach unserem Glauben unverlier¬ 

bar in der katholischen Kirche besteht, und die, wie wir hof¬ 

fen, immer mehr wachsen wird bis zur Vollendung der Zei¬ 

ten“.” Von vorrangiger Bedeutung sind in diesem ökumeni¬ 

schen Einsatz das Gebet, die Buße, das Studium, der Dialog 

und die Zusammenarbeit mit dem Ziel, daß es in stets neuer 

Bekehrung zum Herrn allen möglich werde, das Fortdauern 

des Petrusprimates in seinen Nachfolgern, den Bischöfen von 

Rom, anzuerkennen und das Petrusamt so verwirklicht zu 

sehen, wie es der Herr gewollt hat: als universalen apostoli¬ 

schen Dienst, der in allen Kirchen von innen her präsent ist, 

und der, unbeschadet seiner kraft göttlicher Einsetzung un¬ 

veränderlichen Substanz, auf verschiedene, den örtlichen und 

zeitlichen Verhältnissen gemäße Weisen zum Ausdruck kom¬ 

men kann, wie die Geschichte bezeugt. 

Schluß 

19. Die selige Jungfrau Maria ist Vorbild der kirchlichen 

Gemeinschaft im Glauben, in der Liebe und in der Vereini¬ 

gung mit Christus.” „Ewig im Geheimnis Christi gegenwär¬ 

tig“,*“ ist sie inmitten der Apostel anwesend im Herzen der 

Urkirche*' und der Kirche aller Zeiten. Denn es „versam¬ 

melte sich die Kirche im Obergemach (im Abendmahlssaal) 

mit Maria, die die Mutter Jesu war, und mit seinen Brüdern. 

Es kann also nicht von der Kirche die Rede sein, ohne daß 

dort Maria, die Mutter des Herrn, anwesend wäre mit seinen 

Brüdern“.*^ 

Zum Abschluß dieses Schreibens lädt die Kongregation 

für die Glaubenslehre, die Schlußworte der Konstitution Lu¬ 

men gentium aufnehmend,*“ alle Bischöfe und über sie alle 

Gläubigen, insbesondere die Theologen, ein, ihr Bemühen 

um die Communio sowie um ein vertieftes theologisches 

Verständnis der Communio der Fürsprache der seligen Jung¬ 

frau Maria anzuempfehlen. 

Papst Johannes Paul II. hat in der dem Unterzeichneten 

Kardinalpräfekten gewährten Audienz das vorliegende 

Schreiben, das in der Vollversammlung dieser Kongregation 

beschlossen worden war, gutgeheißen und zu veröffentlichen 

angeordnet. 

Rom, am Sitz der Kongregation für die Glaubenslehre, 

den 28. Mai 1992. 

Joseph Kardinal Ratzinger 

Präfekt 

f Alberto Bovone 

Titular -Erzbischof von Cäsarea in Numidien 

Sekretär 
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Nr. 117 Ord. 8. 9. 1992 

Woche der ausländischen Mitbürger 1992 

Die derzeitige innenpolitische Diskussion und die aufse¬ 

henerregenden Ereignisse der vergangenen Wochen haben 

die Frage der Situation ausländischer Mitbürgerinnen und 

Mitbürger in Deutschland zugespitzt und auch im Ausland 

Reaktionen über das Verhältnis der Deutschen zu Menschen 

anderer Nationen hervorgerufen. 

Ohne die überaus komplizierten politischen Zusammen¬ 

hänge zu übersehen, sollten gerade wir Christen uns doch 

immer neu auf Grundwerte unseres Glaubens besinnen und 

das Wort Jesu im Matthäusevangelium beherzigen „Ich war 

fremd und obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen“ 

(Mt 25,35). 

Damit wir uns in vorurteilslosem und fairem Miteinander 

im Geiste Jesu bewähren, findet auch in diesem Jahr in der 

Zeit vom 27. September bis 3. Oktober in der Bundesrepu¬ 

blik Deutschland einschließlich der neuen Bundesländer eine 

Woche der ausländischen Mitbürger statt. Innerhalb dieser 

Woche wird der 2. Oktober als Tag des Flüchtlings gehal¬ 
ten. 

Der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in 

Deutschland, Bischof Dr. Klaus Engelhardt, der Vorsitzende 

der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Dr. Karl Leh¬ 

mann, sowie der Griechisch-Orthodoxe Metropolit Augou- 

stinos haben dazu einen gemeinsamen Aufruf erlassen, den 
wir im folgenden veröffentlichen: 

„ Viele Kulturen - eine Zukunft 

Wir sind aufgeschreckt. Gewalt an Ausländern, Aussied¬ 
lern und Flüchtlingen haben wir in einem solchen Ausmaß 

nicht für möglich gehalten. Wie konnte das geschehen? Was 

haben wir falsch gemacht? Wie können wir den Fremden zur 

Seite stehen? Aber auch: Wie können Ängste überwunden 

werden, unter denen manche Einheimische leiden? 

Wir sind Kirchengemeinden, Gewerkschaftsgruppen, 

Kommunen, deutschen und ausländischen Initiativgruppen 

dankbar, die im Rahmen der Woche der ausländischen Mit¬ 

bürger des vergangenen Jahres ein Signal dafür gesetzt haben, 

daß sich viele Bürgerinnen und Bürger für ein friedliches Zu¬ 

sammenleben mit Zuwanderern einsetzen. Veranstaltungen 

zur Woche der ausländischen Mitbürger, zum Flüchtlingstag, 

zum Tag der deutschen Einheit oder am 9. November haben 

das bei uns und im Ausland deutlich gemacht. Viele haben 

durch persönliche Kontakte erfahren, warum Menschen zur 

Flucht gezwungen sind. 

Wir haben uns aber auch jenen zu widmen, deren Verhal¬ 

ten durch Ablehnung und teilweise Haß gegen Fremde ge¬ 

prägt ist. Es sind nicht nur junge Menschen, die sich in unse¬ 

rer Gesellschaft an den Rand gedrängt fühlen und nun die 

Fremden zu Sündenböcken machen. Wir müssen auch mit 

ihnen den Dialog suchen. 

In der Bibel lesen wir: „Nehmt einander an, wie uns Chri¬ 

stus angenommen hat zu Gottes Lob“ (Römer 15,7) - dieses 

Wort will uns ermutigen, Menschen anderer Kultur und 

Herkunft nicht ins Abseits zu stellen. Veranstaltungen dieser 

Woche können dazu beitragen, den Frieden und die Solida¬ 

rität zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft zu stär¬ 

ken. Gesellschaft und Kultur sind bei uns durch viele Ein¬ 

flüsse geprägt. Es gibt für uns alle nur eine gemeinsame Zu¬ 

kunft. 

Wir bitten die Kirchengemeinden, auf Ausländer, Aussied¬ 

ler und Flüchtlinge zuzugehen und mit ihnen Gottesdienste 

zu gestalten und Veranstaltungen durchzuführen. 

Die Zuwanderung nach Europa wird auch künftig anhal- 

ten. Bei der Integration dieser Menschen ist viel geleistet 

worden. Die vielen guten Erfahrungen haben dabei ermutigt 

und werden neue Kräfte wecken. So müßten wir es auch 

schaffen, weitere Menschen bei uns aufzunehmen. 

In der Liebe und mit den Augen von Jesus erkennen wir 

die Not anderer Menschen. Sie hoffen auch auf unseren Bei¬ 

stand und unsere Hilfe. Es ist unser Wunsch, daß diese Wo¬ 

che den Frieden in unserem Land stärkt.“ 

Wir bitten alle Priester sowie die haupt- und ehrenamtli¬ 
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gemeinden, 

das Anliegen der Woche der ausländischen Mitbürger auf¬ 

zugreifen und zusammen mit den in unserem Bistum tätigen 

Seelsorgern und den Sozialberatern und Sozialberaterinnen 

von Caritas und ACLI nach Wegen für ein intensiveres Mit¬ 

einander zu suchen. 

Das vom „Ökumenischen Vorbereitungsausschuß“ her¬ 

ausgegebene Materialheft (48 S.) will mit einer Zusammen¬ 
stellung von Informationen, Anregungen und Vorschlägen 

Hilfestellung für die Vorbereitung von Gottesdiensten, Ver¬ 

anstaltungen und Aktionen in den Gemeinden geben. Wie 

im Vorjahr lautet das Motto „ Viele Kulturen - eine Zu¬ 

kunft“. 

Die Materialmappe kann bestellt werden bei: Typo- 
Knauer GmbH, Postfach 16 0414, W-6000 Frankfurt; 

größere Mengen zu günstigen Konditionen auf Anfrage bei: 

Ökumenischer Vorbereitungsausschuß zur Woche der aus¬ 

ländischen Mitbürger, Neue Schlesinger Gasse 22 - 24, W- 

6000 Frankfurt, Tel. (0 69) 2931 60. 

42. Internationaler Kongreß „Kirche in Not“ 

Das Albertus-Magnus-Kolleg / Haus der Begegnung 

veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Kommission 
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für weltkirchliche Aufgaben der Deutschen Bischofs¬ 

konferenz den 42. Internationalen Kongreß „Kirche in 

Not“. 

Termin: 15.-17. Oktober 1992 

Ort: Königstein / Taunus 

Thema: Europas Christen nach der „Wende“: Wie gehen sie 

miteinander um? 

Der Kongreß befaßt sich in Referaten und Arbeitskreisen 

u.a. mit folgenden Themen: 

- Die Verantwortung der Christen beim Aufbau eines 

neuen Europa 

- Die Russisch-Orthodoxe Kirche heute 

- Ökumenische Fragen in Ost und West 

- Polens katholische Kirche und die Nachbarn 

- Die Christen im ehemaligen Jugoslawien, in der CSFR 

und in Albanien 

- Befreite Christen: wie gehen sie miteinander um? 

Informationen und Anmeldungen bei: 

Albertus-Magnus-Kolleg / Haus der Begegnung Königstein 
e.V, Postfach 12 29, Bischof-Kaller-Straße 3, 6240 König¬ 

stein/Taunus, Tel. (0 61 74) 2 99 10. 

Bei Adreßfehlern bitte berichtigten Aufkleber an uns zurücksenden. 
Nr. 23 • 14. September 1992 

Umwelt-Aktion der KJG 

Die Bundesstelle der Katholischen Jungen Gemeinde 

(KJG) startet in diesen Tagen eine Aktion: Öko-Kredit 2000 

- Eine Aktion gegen Treibhauseffekt und Ozonloch “. 

Die Aussagen von Bischof Karl Lehmann und Bischof Mar¬ 

tin Kruse anläßlich der Veröffentlichung des Berichtes der 

Klima-Enquete-Kommission: „Wir wissen genug um zu han¬ 

deln. Jetzt kommt es darauf an, daß tatsächlich gehandelt wird 

und daß es tiefgreifend genug geschieht,“ werden dieser Ak¬ 

tion vorangestellt. Ein bundesweiter Wettbewerb für Kinder- 

und Jugendgruppen will Umweltbewußtsein schaffen und 

eine Kurskorrektur im Blick auf eine Änderung der Lebens¬ 
und Wirtschaftsweise zugunsten einer lebenswerten Zukunft¬ 

sicherung für die gesamte Menschheit anregen, wobei die „Be¬ 

wahrung der Schöpfung“ im Vordergrund steht. 

Zur Planung und Durchführung dieses Projektes gibt es 

Themenhefte für die Bereiche: Energie, Verkehr, Müll, Ab¬ 

holzung der Tropenwälder und Ökologisierung vor Ort. 

Einsendeschluß für Projektergebnisse ist der 32. Mai 1993. 

Interessierte können sich an die KJG-Diözesanstelle, Oken¬ 

straße 15, 7800 Freiburg, Tel. (07 61) 51 44-1 79, wenden. 

Erzbischöfliches Ordinariat 
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